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Abschnitt 7 
Ausbildung in der Verteidigung mit Schusswaffen 

§ 22 Lehrgänge und Schießübungen 

(1) In Lehrgängen zur Ausbildung in der Verteidigung mit Schusswaffen oder bei 
Schießübungen dieser Art sind unter Beachtung des Verbots des kampfmäßigen Schießens (§ 27 
Abs. 7 Satz 1 des Waffengesetzes) Schießübungen und insbesondere die Verwendung solcher 
Hindernisse und Übungseinbauten nicht zulässig, die der Übung über den Zweck der 
Verteidigung der eigenen Person oder Dritter hinaus einen polizeieinsatzmäßigen oder 
militärischen Charakter verleihen. Die Verwendung von Zielen oder Scheiben, die Menschen 
darstellen oder symbolisieren, ist gestattet. Die Veranstaltung der in Satz 1 genannten 
Schießübungen und die Teilnahme als Schütze an diesen Schießübungen sind verboten. 

(2) Wer Lehrgänge zur Ausbildung in der Verteidigung mit Schusswaffen oder Schießübungen 
dieser Art veranstalten will, hat die beabsichtigte Tätigkeit und den Ort, an dem die 
Veranstaltung stattfinden soll, zwei Wochen vorher der zuständigen Behörde schriftlich oder 
elektronisch anzuzeigen. Auf Verlangen der zuständigen Behörde ist ein Lehrgangsplan oder 
Übungsprogramm vorzulegen, aus dem die zu vermittelnden Kenntnisse und die Art der 
beabsichtigten Schießübungen erkennbar sind. Die Beendigung der Lehrgänge oder 
Schießübungen ist der zuständigen Behörde innerhalb von zwei Wochen ebenfalls anzuzeigen. 
Der Betreiber der Schießstätte darf die Durchführung von Veranstaltungen der genannten Art nur 
zulassen, wenn der Veranstalter ihm gegenüber schriftlich oder elektronisch erklärt hat, dass die 
nach Satz 1 erforderliche Anzeige erfolgt ist. 

(3) In der Anzeige über die Aufnahme der Lehrgänge oder Schießübungen hat der Veranstalter 
die Personalien der volljährigen verantwortlichen Aufsichtsperson und der Ausbilder anzugeben. 
§ 10 Abs. 2 Satz 2 ist entsprechend anzuwenden. Die spätere Einstellung oder das Ausscheiden 
der genannten Personen hat der Veranstalter der zuständigen Behörde unverzüglich anzuzeigen. 

(4) Auf die Verpflichtung des Veranstalters zur Bestellung einer verantwortlichen 
Aufsichtsperson und von Ausbildern ist § 10 Abs. 1 entsprechend anzuwenden. 

Fußnote 
(+++ §§ 22 bis 25: Zur Nichtanwendung vgl. § 2 Nr. 2 Buchst. c WaffGBundFreistV +++) 

§ 23 Zulassung zum Lehrgang 

(1) Zur Teilnahme an den Lehrgängen oder Schießübungen im Sinne des § 22 dürfen nur 
Personen zugelassen werden, 

1. die auf Grund eines Waffenscheins oder einer Bescheinigung nach § 55 Abs. 2 des 
Waffengesetzes zum Führen einer Schusswaffe berechtigt sind oder 

2. denen ein in § 55 Abs. 1 des Waffengesetzes bezeichneter Dienstherr die dienstlichen Gründe 
zum Führen einer Schusswaffe bescheinigt hat oder denen von der zuständigen Behörde eine 
Bescheinigung nach Absatz 2 erteilt worden ist. 
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Die verantwortliche Aufsichtsperson hat sich vor der Aufnahme des Schießbetriebs vom 
Vorliegen der in Satz 1 genannten Erfordernisse zu überzeugen. 

(2) Die zuständige Behörde kann Inhabern einer für Kurzwaffen ausgestellten Waffenbesitzkarte 
und Inhabern eines Jagdscheins, die im Sinne des § 19 des Waffengesetzes persönlich gefährdet 
sind, die Teilnahme an Lehrgängen oder Schießübungen der in § 22 genannten Art gestatten. 

Fußnote 
(+++ §§ 22 bis 25: Zur Nichtanwendung vgl. § 2 Nr. 2 Buchst. c WaffGBundFreistV +++) 

§ 24 Verzeichnisse 

(1) Der Veranstalter hat ein Verzeichnis der verantwortlichen Aufsichtspersonen, der Ausbilder 
und der Teilnehmer gemäß Absatz 2 zu führen. 

(2) Aus dem Verzeichnis müssen folgende Angaben über die in Absatz 1 genannten Personen 
hervorgehen: 

1. Vor- und Familiennamen, Geburtsdatum und -ort, Wohnort und Anschrift; 

2. Nummer, Ausstellungsdatum und ausstellende Behörde des Waffenscheins, der 
Bescheinigung nach § 55 Abs. 2 des Waffengesetzes oder der Bescheinigung des Dienstherrn 
nach § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 oder der Ausnahmeerlaubnis nach § 23 Abs. 2; 

3. in welchem Zeitraum (Monat und Jahr) sie als Aufsichtsperson oder als Ausbilder tätig waren 
oder an einer Veranstaltung teilgenommen haben. 

(3) Das Verzeichnis ist vom Veranstalter auf Verlangen der zuständigen Behörde auch in deren 
Diensträumen oder den Beauftragten der Behörde vorzulegen. 

(4) Der Veranstalter hat das Verzeichnis bis zum Ablauf von fünf Jahren, vom Tage der letzten 
Eintragung an gerechnet, sicher aufzubewahren. Gibt der Veranstalter die Durchführung des 
Verteidigungsschießens auf, so hat er das Verzeichnis seinem Nachfolger zu übergeben oder der 
zuständigen Behörde zur Aufbewahrung auszuhändigen. 

Fußnote 
(+++ §§ 22 bis 25: Zur Nichtanwendung vgl. § 2 Nr. 2 Buchst. c WaffGBundFreistV +++) 

§ 25 Untersagung von Lehrgängen oder Lehrgangsteilen; Abberufung von 
Aufsichtspersonen oder Ausbildern 

(1) Die zuständige Behörde kann Veranstaltungen im Sinne des § 22 untersagen, wenn 
Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass der Veranstalter, die verantwortliche Aufsichtsperson 
oder ein Ausbilder die erforderliche Zuverlässigkeit, persönliche Eignung oder Sachkunde nicht 
oder nicht mehr besitzt. Ergeben sich bei einer verantwortlichen Aufsichtsperson oder einem 
Ausbilder Anhaltspunkte für die begründete Annahme des Vorliegens von Tatsachen nach Satz 
1, so hat die zuständige Behörde vom Veranstalter die Abberufung dieser Person zu verlangen. 

(2) Der Veranstalter hat auf Verlangen der zuständigen Behörde die Durchführung einzelner 
Lehrgänge oder Schießübungen einstweilen einzustellen. Die Behörde kann die einstweilige 
Einstellung verlangen, solange der Veranstalter 



1. eine verantwortliche Aufsichtsperson oder die unter Berücksichtigung der Erfordernisse eines 
sicheren Schießbetriebs erforderliche Anzahl von Ausbildern nicht bestellt hat oder 

2. dem Verlangen der Behörde, eine verantwortliche Aufsichtsperson oder einen Ausbilder 
wegen fehlender Zuverlässigkeit, persönlicher Eignung oder Sachkunde von seiner Tätigkeit 
abzuberufen, nicht nachkommt. 

Fußnote 
(+++ §§ 22 bis 25: Zur Nichtanwendung vgl. § 2 Nr. 2 Buchst. c WaffGBundFreistV +++) 
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